
Informationen der Geschäftsstelle     März / 2015 
 
1. Termine: 
- 11.04.2015 BEM u13 (abgesagt) 
- 25.04.2015 LEM u13 
- 15.05.2015 Bezahlung Dan-Anträge 2015 
- 15.05.2015 Anmeldeschluss Ehrenanträge 
- 24.-26.04.2015 Trainer C Ausbildung (Teil II) 
  
 
2. Allgemeines: 

- Die Einreichung der gültigen Nachweise der Gemeinnützigkeit sowie die 
Einreichung eines aktuellen Freistellungsbescheides des Finanzamtes läuft 
sehr schleppend. Wir bitten noch einmal die Vereine, welche es bis jetzt 
nicht getan haben, unverzüglich nach zu holen. 

 
- Wir bitten noch einmal um die Übersendung der Erfassungsbögen 

(siehe Schreiben der GST 02/2015) 
 
 
3. Aus dem Referat Prüfungswesen: 
 - Die nächste Dan-Prüfung findet am 12.04.2014 in Genthin statt. 
  (Judohalle Baumschulenweg, Beginn 09:30 Uhr) 

- Prüfer werden sein:  H. Hentschel 
M. Kopp 
F. Moritz 

- Die Prüflinge werden gebeten, zur Dan-Prüfung eine Kopie des 
Einzahlungsbeleges der Dan-Prüfungsgebühr  am Prüfungstag vorzulegen. 

 
 
4. Aus dem Referat Lehrwesen: 
- Der Einstieg in die Trainer C Ausbildung mit dem Eröffnungslehrgang 
 „Toben, Tollen, Spielen“ vom 20.-22.03.2015 war ein voller Erfolg. 

- Zur Vervollständigung der Daten bitten wir noch einmal alle Teilnehmer an 
der Ausbildung um Übersendung der  Kontaktdaten an die Geschäftsstelle. 

- Terminplan für die weitere Ausbildung:  
Teil II   24.-26.04.2015  Magdeburg 
Teil III   12.-14.06.2015  Magdeburg 
Teil IV   09.-11.10.2015  Magdeburg 
Teil V (Prüfung) 20.-22.11.2015  Magdeburg 

 
- Eine Teilnahme an den Lehrgängen II bis IV zur Lizenzverlängerung C ist 

möglich. (Teil V ist nur für die Prüfung vorgesehen) 
Der Lizenzverlängerungslehrgang findet jeweils zu den vorgegeben 
Terminen Samstag und Sonntag statt. 
Bitte beachtet, das aus Kostengründen die vorgegebene Mindestanzahl an 
Anmeldungen erreicht werden muss. 
 
 
 
 



5. Jugend: 
 
Liebe Judoka! 
 
Nach Meldeschluss für die BEM U13 hat die Jugendleitung in Abstimmung mit dem 
Präsidium beschlossen, aufgrund der geringen Meldungen die BEM nicht 
durchzuführen. Der finanzielle Aufwand für zwei BEM ist bei landesweit unter 80 
gemeldeten Judoka nicht vertretbar. Alle gemeldeten Judoka sind für die LEM U13 
qualifiziert und werden auch als gemeldet betrachtet. Das Meldegeld wird nicht 
zurücküberwiesen sondern für die LEM genutzt. 
Wer nach dem Meldeschluss  zur BEM U13 bei der LEM U13  starten möchte,  kann 
dies tun. Wie bei einer Nachmeldung zur BEM ist jedoch ein doppeltes Startgelder zu 
entrichten. Der Meldeschluss wird auf den 12.04.2015 verlängert. 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Ines Ernst-Schiller           Dr. Frank Schiller 
Jugendleiterin                  Vizepräsident Sport 
 

 
 
 
 
Torsten Bonitz 
Geschäftsführer des Judo-Verbandes Sachsen-Anhalt e. V. 


